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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind 
 213 Angebotsschreiben 

  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 

 124 Eigenerklärung zur Eignung 

 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 

 224 Angebot Lohngleitklausel 

 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 

 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 

 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

  Vertragsformular für Instandhaltung:  

   

   

   

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 

 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 

   

   

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

  

  

  

  

 zu vergeben. 

 
Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

  

  

  

  

 zu vergeben. 

2 Kommunikation 

 Die Kommunikation erfolgt 

  elektronisch über die Vergabeplattform 

  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

  in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-
lich oder in Textform 

 Stelle  

   

 Straße  Fax  

 PLZ/Ort  E-Mail  

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

Eigenerklärung VO-2022-833
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3.2 - frei - 

3.3 Nachforderung 

 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 

  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

  nicht nachgefordert. 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen 

  siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

4 Losweise Vergabe  

  nein 

  ja, Angebote sind möglich für 

   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

   eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe-
stätigung 

   nur ein Los 

     

 bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 

  Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann 

  Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung 

  
Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein An-
gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen 

    

    

    

5 Mehrere Hauptangebote 

 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 

  zugelassen. 

  
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 

6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 

   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 

    

    

   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 

    

    

  unter folgenden weiteren Bedingungen: 

   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
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7 Angebotswertung 

 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 

  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten. 

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 

  Elektronisch 

   in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 
Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

  Schriftlich 

 
Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 

    
   

 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 

 „Angebot für  

 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

   

 Vergabenummer: Leistung: 

   

 „  

 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann: 

 Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A): 

  

  

  

10  

  

  

  
 

30338/1/6/24/720 Los 34.1 - Feinreinigung
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.  

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.  

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge-
ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des 
Angebotes hinzuzufügen. 

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die 

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt. 

4 Nebenangebote 

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe 
nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind.  

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver-

treter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-

tritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften, 
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet 
haben, nicht zugelassen. 

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) 

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei 
der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische 
oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese-
henen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen 
Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er 
hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben 
und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. 

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im 
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge-
meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich-
tungserklärung“ abzugeben. 

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechen-
de Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 

7 Eignung 

7.1 Offenes Verfahren 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung 
durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifi-
kationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz 
von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind 
oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. 

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot 

- Entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezi-
fische Einzelnachweise 

- Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 

vorzulegen. 

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigener-
klärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei-
se. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
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Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen 
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. 
in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren 

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch 
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigener-
klärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die 
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Ver-
eins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, 
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 
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 Vergabenummer  

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

 

 am    . 

 spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 

 in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
 innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 

(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 

 
  zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

 am    . 

 
 innerhalb von    Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 

Ausführungsbeginn. 
  in der    KW    , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

  in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
  vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 

  vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 

  folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

   aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

    

    

    
    

    

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 
oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 

   € (ohne Umsatzsteuer) 

 

  Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

30338/1/6/24/720

Los 34.1 - Feinreinigung

25. 2024

31. 2024

Reinigung in den gesamten Sommerferien Sachsen 2024, in Abstimmung mit der 
Bauleitung. 

0,1
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 

Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
  Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 

- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 

„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

 
 

Vom Bewerber bzw. Bieter in seinem Teilnahmeantrag oder Angebot aufgestellte und zu den 
vom Auftraggeber abweichende Vertragsbedingungen sind ungültig bzw. werden nicht 
akzeptiert, son-dern gestrichen. Das gleiche gilt für Angebote, die unter Vorbehalt abgegeben 
werden. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig und führen zwingend zum 
Angebotsausschluss.

Ihre Informationsrechte nach Art. 13 Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter 
www.erzgebirgskreis.de/datenschutz.



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

__ 
 

__ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
__ 
 

Sprechzeiten Kontakt  Bankverbindung  

Mo, Mi, Fr 08:00 – 12:00 Uhr Telefon 03733 831-0 Erzgebirgssparkasse 

Di, Do 08:00 – 18:00 Uhr Telefax 03733 22164 IBAN DE 30 8705 4000 3318 0029 67 

und nach Vereinbarung E-Mail info@kreis-erz.de BIC WELADED1STB 
 

Die Zugangsvoraussetzungen für elektronisch signierte und verschlüsselte elektronische Nachrichten finden Sie unter www.erzgebirgskreis.de. 

Landratsamt Erzgebirgskreis  ·  Paulus-Jenisius-Str. 24  ·  09456 Annaberg-Buchholz 

13220 Abteilung 1 Zentrale Angelegenheiten und Bildung 

 Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste 

Zentrale Vergabestelle 

 
 

 

Beiblatt: Weitere Besondere Vertragsbedingungen: 
 
 
Die allgemeinen und technischen Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnisses 

werden Vertragsbestandteile. 
 
 

Bautagebericht: 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Bautageberichte zu führen und diese dem Auftraggeber auf 
Verlangen wöchentlich zu übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung 
und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein können, insbesondere über Wetter, 

Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigen Arbeitskräfte, Zahl und Art der 

eingesetzten Großgeräte, Zu- und Abgang von Hauptbaustoffen und Großgeräten, Art und Umfang 

und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn 
und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und dgl.), Abnahmen nach §§ 4 

Nr. 10 und 12 Nr. 2, Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, Arbeitseinstellung, Unfälle 

und sonstige wichtige Vorkommnisse. Bei Behinderung und Unterbrechung der Ausführung sowie 

Arbeitseinstellung sind auch die Gründe hierfür anzugeben.  
 

Weitere Erläuterungen siehe „Richtlinie zur Führung eines Bautagebuches“ gemäß VHB-Formblatt 
411 (Bautagebuch). 

 
 

 
 
Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 
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Bautagebuch 
 

Auftraggeber 
      

Bearbeiter 
      

 

Bezeichnung der Baumaßnahme / der Bauunterhaltungsarbeiten 

           Tag Wetter Temperatur 

                  Min.  

                   Max.  

      

   
Firma / 
Arbeitszeit  

Einsatz der Arbeitskräfte 
(Gehalts-/Lohngruppe ggf. Sonn-, Feiertags-, 
Nacht-, Mehrarbeits-, Erschwerniszulage)  

ausgeführte Arbeiten / Arbeitsfortschritt  
Sonstiges (z.B. Aushändigung der Ausführungsunterlagen, 

Weisungen, Zusatzaufträge, Behinderung, Verzug, Bedenken, 
Großgeräte) 

   
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

Datum und Unterschrift Bauherr  Bauleitung 
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incl. Umsatzsteuer
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Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  

Vergabenummer Leistung 

  

 

 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

 

                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

111303.38 Brandschutztechnische Sanierung des Gymnasiums Zschopau

Gartenstraße 5 in 09405 Zschopau

30338/1/6/24/720 Los 34.1 - Feinreinigung
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
Ergänzung des Angebotsschreibens 
 
Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten  anderer Un-
ternehmen bedienen wird  
 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für 
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n). 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen 

  

  

  

  

  

  

  

 

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Name des Unternehmens 
Angabe zu der von diesem Unternehmen überlasse-

nen Eignung 

  

  

  

  

  

 

30338/1/6/24/720
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Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
 
 
Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens 

 
Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen  
 
 
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Be-
werber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfol-
genden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.  

 
OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen 

  

 

 

(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
 

 Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leis-
tungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber 
dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für 
die Auftragsausführung zu haften.1 

 
 

 

(Ort, Datum, Unterschrift) 
 
 
 
Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die 
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen. 

                                                      
 
 
 
1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist. 

30338/1/6/24/720
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
  
Maßnahmennummer  Vergabenummer  
  
Vergabeart  

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

  
Baumaßnahme  
 
  
 
Leistung  
 
  
 

 Bewerber  
 Bieter  
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft  
 Nachunternehmer  
 anderes Unternehmen  

 

 
Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter 
Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen 
ausgeführten Leistungen 
 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 

 
Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten  
 drei Jahren1 
 fünf Jahren2 

vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit 
mindestens folgenden Angaben vorlegen:  

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) 
Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur 
Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, 
ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert 
wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung 

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Referenznachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag 
vorzulegen. 

 

  

                                                 

 zutreffendes ankreuzen 
1 Vergabeverfahren nach Abschnitt 1 VOB/A 
2 Vergabeverfahren nach Abschnitt 2 oder 3 VOB/A 

30338/1/6/24/720
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Angaben zu Arbeitskräften 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach 
Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen. 

 
Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 

 Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen. 
 Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und 
Handelskammer 

    
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und 
sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 

 
Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 
keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B. 
wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), wirksame 
Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), Verstoß gegen § 81 Absatz 1 Nummer 1 GWB, rechtskräftiges Urteil 
innerhalb der letzten zwei Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben einschließlich der 
Überwachung der Geschäftsführung oder der sonstigen Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender 
Stellung wegen 

Terrorismusfinanzierung oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung 
oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu 
verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu 
begehen (§ 89c StGB), Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern (§ 108e StGB), Artikel 2 § 2 
des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im 
Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr), Bildung krimineller Vereinigungen (§ 129 StGB), 
Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a StGB), kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland 
(§ 129b StGB), Menschenhandel (§§ 232, 233 StGB), Förderung des Menschenhandels (§ 233a StGB), 
Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Geldwäsche 
(§ 261 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265 b StGB), Untreue 
(§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), 
Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende 
Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), 
Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung 
(§§ 324, 324 a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB), Vorteilsgewährung 
(§ 333 StGB), Bestechung (§ 334 StGB), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB die mit Freiheitsstrafe 

von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Einer Verurteilung 
oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne der genannten Vorschriften stehen eine Verurteilung oder die 
Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, 
der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € 
belegt worden bin/sind. 
Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 
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Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse3, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen4 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 

  

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft  

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 

 
Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 

 
 

 

 

 

 

 

(Ort, Datum, Unterschrift)5 

 

                                                 
3 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
4 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 
5 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 



- Anlage zum BMWK-Rundschreiben vom 14.04.2022 - 

Eigenerklärung  

(von allen Bewerbern / Bietern / allen Mitgliedern von Bewerber- bzw. 

Bietergemeinschaften) 

Bezeichnung des Vergabeverfahrens / Auftrags:  

Brandschutztechnische Sanierung des Gymnasiums Zschopau 
Gartenstraße 5 in 09405 Zschopau 

Los 34.1 - Feinreinigung  
Geschäftszeichen des Auftraggebers: 

30338/1/6/24/720 

Die nachfolgende Erklärung gebe/n ich/wir verbindlich ab (ggf. zugleich in Vertretung 

für die lt. Teilnahmeantrag / Angebot Vertretenen auch für diese): 

1. Der / die Bewerber / Bieter gehört / gehören nicht zu den  

in Artikel 5 k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 

der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 über restriktive Maßnahmen 

angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, 

genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu Russland im Sinne der 

Vorschrift aufweisen,  

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die 

Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland, 

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die 

eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten 

von Anteilen im Umfang von mehr als 50%, 

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von 

Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b 

zutrifft. 

 

2. Die am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren 

Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in 

Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr als 10 % des 

Auftragswerts entfällt, gehören ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten 

Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift. 

3. Es wird bestätigt und sichergestellt, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als 

Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im 

Zusammenhang mit der Erbringung des Eignungsnachweises in Anspruch genommen 

werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt werden, auf die mehr als 10 % des 

Auftragswerts entfällt. 

 

_______________________, den _______________________________ 

 

Unterschriften 



Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 

2022/576 des Rates vom 8. April 2022 lautet wie folgt: 

 (1)   Es ist verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien 

über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, 

Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der Richtlinie 2014/23/EU, unter die 

Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der Richtlinie 2014/24/EU, unter Artikel 18, Artikel 

21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie 2014/25/EU und unter Artikel 13 

Buchstaben a bis d, f bis h und j der Richtlinie 2009/81/EG fallen, an folgende Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen zu vergeben bzw. Verträge mit solchen Personen, Organisationen oder Einrichtungen weiterhin 

zu erfüllen: 

a)           russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen, 

b)           juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder 

mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder 

c)            natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf 

Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, 

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder 

Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch 

genommen werden. 

(2)   Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden die Vergabe oder die Fortsetzung der 

Erfüllung von Verträgen genehmigen, die bestimmt sind für 

a)           den Betrieb ziviler nuklearer Kapazitäten, ihre Instandhaltung, ihre Stilllegung, die Entsorgung ihrer 

radioaktiven Abfälle, ihre Versorgung mit und die Wiederaufbereitung von Brennelementen und die 

Weiterführung der Planung, des Baus und die Abnahmetests für die Indienststellung ziviler Atomanlagen und 

ihre Sicherheit sowie die Lieferung von Ausgangsstoffen zur Herstellung medizinischer Radioisotope und 

ähnlicher medizinischer Anwendungen, kritischer Technologien zur radiologischen Umweltüberwachung sowie 

für die zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich Forschung und Entwicklung, 

b)           die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen, 

c)            die Bereitstellung unbedingt notwendiger Güter oder Dienstleistungen, wenn sie ausschließlich oder 

nur in ausreichender Menge von den in Absatz 1 genannten Personen bereitgestellt werden können, 

d)           die Tätigkeit der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Union und der Mitgliedstaaten 

in Russland, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, oder internationaler Organisationen in 

Russland, die nach dem Völkerrecht Immunität genießen. 

e)            den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Erdgas und Erdöl, einschließlich raffinierter 

Erdölerzeugnisse, sowie von Titan, Aluminium, Kupfer, Nickel, Palladium und Eisenerz aus oder durch 

Russland in die Union, oder 

f)            den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstoffen, die in 

Anhang XXII aufgeführt sind, bis 10. August 2022. 

(3)   Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach 

diesem Artikel erteilte Genehmigung innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

(4)   Die Verbote gemäß Absatz 1 gelten nicht für die Erfüllung — bis zum 10. Oktober 2022 — von Verträgen, 

die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn 
Zuschlag 

% 
€/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML 

  

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML 

  

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1) 

  

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen) 

 

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis
1
      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis
2
      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1
 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 

2
 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

30338/1/6/24/720
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 
€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme 

 

 

Leistung 

 

 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn 
Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 

1.5 Umlage auf Lohn 
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 

 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
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1
  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise 

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 

2.1 Eigene Lohnkosten      

 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:      

  x   x   

2.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 

  
x 

  

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

  
x 

  

2.4 Sonstige Kosten  
(Vom Bieter zu erläutern)

 
  

x 
  

2.5 Nachunternehmerleistungen 
1
   x   

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)    noch zu 
verteilen 

 
 

 

Zusammensetzung der Umlagesummen 

 Umlage 
gesamt (€) 

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten     

2.2 Stoffkosten      

2.3 Gerätekosten     

2.4 Sonstige Kosten     

2.5 Nachunternehmerleistungen     

  

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn 

3.1 Baustellengemeinkosten 
(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne   

 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  
Angabe des Betrages 

  

 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 

  

   x   

3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 
Vermessung usw. 

  

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)  

3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)  

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  

3.3.1. Gewinn   

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 
allgemeine Unternehmensrisiko) 

  

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

  

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)    

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)  
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 

Aufgliederung der Einheitspreise 
 

OZ 
des 
LV 

1
 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 
1
 Menge 

1
 

Men-
gen-

einheit 
1
 

Zeitan- 
satz 

2
 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 

2
 

Löhne 
2, 3

 Stoffe 
2
 Geräte 

2, 4
 

Sonstiges 
2
 

Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

                                                      
1 
 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 

2
  Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 

3
  Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4
  Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet 

worden sind. 

30338/1/6/24/720
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Firma (Name und vollständige Anschrift) 

Referenzbescheinigung 

Vom Referenznehmer auszufüllen: 

Referenzgeber1: Bauherr/Auftraggeber  vertreten durch2 
Name Name 
Anschrift Anschrift 

Bezeichnung des Bauvorhabens 

Ausgeführte Leistung  Einzelleistung3  Komplettleistung4 

Ort der Ausführung (Ort, Straße) 

Ausführungszeit (Monat/Jahr) Baubeginn Fertigstellung 

vertraglich gebunden als  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmer 

Art der Baumaßnahme Neubau Umbau  Denkmal 

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie zur Durchführung eines PQ - Verfahrens 
( https://www.pq-verein.de/anlage264296binary ), auf die sich die Referenz bezieht  
Nummer Bezeichnung 

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der 
ausgeführten Mengen (z.B. m³, m², m, St, kg, t) 
Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme 

1 Angabe der juristischen Person 
2 falls die Referenzbescheinigung im Auftrag des Bauherrn/Auftraggebers von einem Dritten (z.B. Architekt) erstellt wird 
3 Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich 
4 Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer 

https://www.pq-verein.de/anlage264296binary


444 
(Referenzbescheinigung) 

© 
 
 VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 3 

 

Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer  
Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen  
Bei Komplettleistung: Eventuelle Besonderheiten der Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in Euro)  
Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in Euro)  
 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine 
Zuverlässigkeit beeinträchtigen. 
 
 
 
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer) 
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Nur vom Referenzgeber auszufüllen!5 
 

Die Leistungen sind 
 auftragsgemäß durchgeführt worden. 

 im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der 
Abwicklung gemacht: 

  Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B 
  die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt 
  wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung 
  dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht 
  die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert 
  wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen 
  Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden. 

 
  

 nicht auftragsgemäß ausgeführt worden. 
 wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden. 

 

Ansprechpartner ist  
im  
Tel.  Fax  E-Mail  
 

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens 
gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber 
gespeichert und verarbeitet werden können. 
Die Richtigkeit folgender Angaben  

− stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter 
Angabe der ausgeführten Mengen 

− Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer 
− Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke 
− Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt) 

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber 
ausdrücklich nicht bestätigt. 

 
 
 
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift) 
 

                                                      
5 Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben. 
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Projekt: 17028 - Gymnasium Zschopau, Haus 2
Ausschreibung: 17028-34.1 - Los 34.1 - Feinreinigung

Baubeschreibung
Das Bauobjekt befindet sich in der Ortslage von 09405 Zschopau, 
Gartenstraße 5.
Die Erschließung erfolgt über die öffentliche Straße, im Wesentlichen über 
die Gartenstraße und als Zufahrt
zur zentralen Baustelleneinrichtung über die Seminarstraße. 
An der Südseite (zum Seminargarten) ist die Zufahrt bis zur Treppenanlage 
am Haus 2 möglich. 
Auf dem Grundstück stehen Bäume, die denkmalgeschützt sind und nicht 
zu unterfahren und anderweitig zu beschädigen sind.

Das Gebäude mit den Außenanlagen steht unter Denkmalschutz.

Das ausgeschriebene Bauvorhaben beinhaltet die Brandschutztechnische 
Sanierung des Gymnasiums Zschopau in Zschopau an der Gartenstraße 5.
Die Gesamtanlage besteht aus 3 Gebäudeteilen, die durch Übergänge 
miteinander verbunden sind.
Unter den Verbindungsbauten ist eine Durchfahrt von ca. 3 m Höhe 
möglich.
Die Gesamtabmessung des Gebäudekomplexes beträgt ca.  L x B ca. 90 m 
x 33 m, die mittlere Gebäudehöhe beträgt ca. 20 m über Gelände.

Die Gesamtanlage besteht aus 3 Gebäudeteilen, beginnend mit Haus 3, 
nachfolgend Haus 2 und zuletzt Haus 1.
Der ausgeschriebene Leistungsumfang betrifft im Wesentlichen  im Haus 2 
die Baufeinreinigung nach Baufertigstellung vor der Möblierung bzw.
nach dem Stellen der Möbel .
Folgende Ausführungsfristen sind geplant:

Haus 2         - Fertigstellung voraussichtlich Ende Juni 2024 
- Die Reinigungsabschnitte werden in Abstimmung mit der 

örtlichen Bauleitung je nach Leistungsstand festgelegt.
Grundsätzlich wird von einer geschossweisen Reinigung 

ausgegangen. Es können aber auch kleinere Reinigungsabschnitte
gebildet und gereinigt werden müssen. Ein Anspruch auf 

geschossweise Reinigung besteht nicht.  Die Feinreinigung wird
im Wesentlichen mit Möblierung erfolgen. Ein mehrmaliges 

Reinigen ist nicht ausgeschlossen.

Anschlüsse für Baustrom und /-wasser werden auf dem Baufeld vom AG 
bereitgestellt.

Immissionsschutz:
Für die Einhaltung der zulässigen Immissionswerte innerhalb bebauter 
Gebiete hat der AN zu sorgen. Die Verordnungen zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordung 32. BlmSch) vom 29.08.02 sind zu 
beachten.
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Vertragsbedingungen
1.Grundlagen:
Für die Preisbildung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung der im folgenden LV aufgeführten Arbeiten
sind maßgebend, soweit bei den besonderen Vertragsbestimmungen, bei den jeweiligen zusätzlichen
Vorschriften und bei den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses nichts anderes bestimmt ist:
a)Die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) mit Ergänzungen in den jeweils geltenden Fassungen in 
allen
Ihren Teilen einschl. der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Teil B der 

VOB (DIN 1961).
b)Die geltenden Bauordnungs- und Unfallverhütungsvorschriften.
c)Die Richtlinien für Gerüste DIN 4420.
d)Die Baupreisverordnung einschl. den dazu ergangenen Ergänzungen in der jeweils neuesten Fassung.
e)Die Rahmentarifverträge für das Reinigungsgewerbe mit dem einschlägigen Lohntarif.
f)Die Bau- und Werkpläne,  Detail - und Bewehrungszeichnungen.
g)Die besonderen örtlichen Angaben und Anordnungen der Bauleitung.
h)Die örtlichen Verhältnisse an der Baustelle.
i)Die Vorschriften und Richtlinien der Herstellerwerke für Verarbeitung und Einbau.

2.Vertragsparteien und Vertragsgrundlagen 
Bei Annahme des Angebotes bzw., bei Auftragserteilung kommt ein Werkvertrag zwischen dem Bauherrn als
Auftraggeber (AG) und dem Bieter als Auftragnehmer (AN)  zustande. Zwischen den Architekten und dem AN 
entsteht somit keine direkte Rechtsbeziehung. Der Architekt vertritt den AG und handelt ausschließlich im
Namen und auf Rechnung des AG. Grundlage des Vertrages wird die Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOB, Teil B und C in der am Tage der Abgabe geltenden Fassung.

3.Fachbauleitung
Die 'Verantwortliche Fachbauleitung' wird vom AN ohne besondere Vergütung übernommen.

4.Haftung
Der Auftragnehmer haftet allein für  die Beachtung aller in Betracht kommenden allgemeinen und besonderen
polizeilichen Vorschriften, der Bauordnungs- und Verhütungsvorschriften und Gerüstordnung DIN 4420. Für
die Güte und einwandfreie Beschaffenheit der zur Verwendung kommenden Baustoffe und Teile haftet dem
AG gegenüber allein der AN, nicht etwa die Herstellerfirma oder Lieferfirma. Außerdem haftet der

AN für alle durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen und seine Geräte unmittelbar oder mittelbar
verursachten Schäden innerhalb und außerhalb des Baugrundstückes bis zur endgültigen Fertigstellung und
Abnahme seiner Arbeiten. Die Bauleitung ist berechtigt, diese Schäden nach vorheriger Fristsetzung auf Kosten
des AN beseitigen zu lassen. Die Tätigkeit der Beauftragten oder Bediensteten des AG  dient
ausschließlich der Überwachung der Vertragserfüllung. Durch diese überwachende Tätigkeit wird die
Verantwortlichkeit des AN, seines Bau- und Montageleiters in keiner Weise eingeschränkt.

5.Sozialversicherungs- .und Steuerverpflichtungen
Mit Angebotsabgabe erklärt der AN, dass er Mitglied einer Berufsgenossenschaft ist und daß er mit seinen
Zahlungsverpflichtungen an die Allgemeine Ortskrankenkasse bzw. an die Innungskrankenkasse, die
Berufsgenossenschaft und das zuständige Finanzamt auf dem laufenden ist. Auf Verlangen müssen 
entsprechende Bescheinigungen vorgelegt werden.

6.Ausführungsfristen
Der Unternehmer bestätigt mit Abgabe des Angebotes, daß ihm genügend Arbeitskräfte für die zügige
Bauausführung zur Verfügung stehen. Die für die Durchführung der Arbeiten lt. LV benötigten Arbeitstage
sind dem AG bei Angebotsangabe bekanntzugeben. Die endgültige Festlegung der Ausführungsfristen erfolgt 
im  Bauvertrag oder Auftragsschreiben. Zur Einhaltung der Fristen notwendige Mehraufwendungen werden nicht
vergütetet. Ergeben sich aus Terminüberschreitungen oder mangelhafter Aufführung der
vertraglichen Leistungen Nachteile für die Bauherrschaft, so kann diese die auszuführerenden
Arbeiten ganz oder teilweise an andere Firmen übertragen, ohne daß der Auftragnehmer Ersatzansprüche
geltend machen kann. Die Bauherrschaft dagegen ist berechtigt, den AN für die entstehenden 
Mehraufwendungen durch die Übertragung an Dritte und damit verbundene weitere Nachteile haftbar zu 
machen.

7.Vertragsänderungen
Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen über Leistungen, Vergütungen
und Abrechnungsmöglichkeiten, die dem Vertrag und seinen Anlagen widersprechen, werden nicht anerkannt.

8.Rechnung und Aufmaß
Rechnungen, Leistungsaufstellungen und Anträge auf Abschlagszahlungen sind in übersichtlicher und
prüfbarer Form in zweifacher Ausfertigung, Anlagen (wie Abrechnungspläne, Bestandspläne, Aufmaß, 
Regieschein etc.) zweifach der Bauleitung einzureichen und auf die Bauherrschaft zu beziehen. Für
Rücklaufexemplare ist ein Freiumschlag beizulegen. Wenn techn. möglich, werden die Arbeiten nach den
Bauzeichnungen abgerechnet, in die alle fehlenden für die Abrechnung nötigen Masse vom AN einzutragen 
sind.
Wenn erforderlich, sind der Rechnung genaue Abrechnungszeichnungen beizufügen. Wenn nicht anders
vereinbart, ist das Aufmaß vom AN im Beisein der Bauleitung vorzunehmen. Der AN hat dafür Sorge zu
tragen, daß Aufmaße rechtzeitig durchgeführt werden. Nicht nachprüfbare Leistungen werden vom AG 
festgelegt.

9.Stundenlohn
Stundenlohnarbeiten dürfen nur ausgeführt werden, wenn sie vom Bauherrn angeordnet sind. Vergütet wird nur 
der Stundenverrechnungssatz. Wegegeld, Auslösungen, Überstundenzuschläge usw. werden nicht bezahlt. Die
Bauleitung behält sich vor, zu bestimmen, mit  welchem Arbeitskräften diese Arbeiten ausgeführt
werden sollen. Zur Ausführung einfacher Arbeiten dürfen Facharbeiter  nicht eingesetzt und in Rechnung
gestellt werden. Die Rapporte sind sofort nach Beendigung der jeweiligen Arbeit dem Bauherrn zur
Anerkennung vorzulegen. Auf dem Stundenzettel müssen die Baustelle, die Art der ausgeführten Arbeiten, die
verwendeten Baustoffe, die Arbeitszeit getrennt nach Fach-, Helfer-, Hilfsarbeiter und Lehrlingen usw. mit
Angabe der Namen und dem Ausbildungsalter bei Lehrlingen genau angegeben sein.
Baustofflieferungen sind durch Lieferscheine zu belegen. Vergütungen für Hilfswerkzeuge wie Kompressor, 
Bohrhammer usw., erfolgen nicht.

10.Anspruch auf Regiearbeit erfolgt nicht.

11.Gerichtsstand
Gerichtstand und Erfüllungsort ist Wohn- und Geschäftssitz des Auftraggebers.

12.Baustelleneinrichtung
Der Unternehmer ist verantwortlich für die Entfernung aller durch seine Arbeiten anfallenden Materialreste.
Die Materialreste gehen in das Eigentum des AN über. Dies gilt auch für Abbruch- bzw. Erdarbeiten, soweit in
der jeweiligen Position der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben.

13.Auftragserteilung
Bei Auftragserteilung nach Leistungsverzeichnis gehen diese vorgenannten Vertragsbedingungen auch ohne
ausdrückliche Erwähnung als Vertragsbestandteil in den Auftrag mit ein und werden Teil desselben.
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Vertragsbedingungen
1.Grundlagen:
Für die Preisbildung, Vergabe, Ausführung und Abrechnung der im folgenden LV aufgeführten Arbeiten
sind maßgebend, soweit bei den besonderen Vertragsbestimmungen, bei den jeweiligen zusätzlichen
Vorschriften und bei den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses nichts anderes bestimmt ist:
a)Die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) mit Ergänzungen in den jeweils geltenden Fassungen in 
allen
Ihren Teilen einschl. der Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Teil B der 

VOB (DIN 1961).
b)Die geltenden Bauordnungs- und Unfallverhütungsvorschriften.
c)Die Richtlinien für Gerüste DIN 4420.
d)Die Baupreisverordnung einschl. den dazu ergangenen Ergänzungen in der jeweils neuesten Fassung.
e)Die Rahmentarifverträge für das Reinigungsgewerbe mit dem einschlägigen Lohntarif.
f)Die Bau- und Werkpläne,  Detail - und Bewehrungszeichnungen.
g)Die besonderen örtlichen Angaben und Anordnungen der Bauleitung.
h)Die örtlichen Verhältnisse an der Baustelle.
i)Die Vorschriften und Richtlinien der Herstellerwerke für Verarbeitung und Einbau.

2.Vertragsparteien und Vertragsgrundlagen 
Bei Annahme des Angebotes bzw., bei Auftragserteilung kommt ein Werkvertrag zwischen dem Bauherrn als
Auftraggeber (AG) und dem Bieter als Auftragnehmer (AN)  zustande. Zwischen den Architekten und dem AN 
entsteht somit keine direkte Rechtsbeziehung. Der Architekt vertritt den AG und handelt ausschließlich im
Namen und auf Rechnung des AG. Grundlage des Vertrages wird die Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOB, Teil B und C in der am Tage der Abgabe geltenden Fassung.

3.Fachbauleitung
Die 'Verantwortliche Fachbauleitung' wird vom AN ohne besondere Vergütung übernommen.

4.Haftung
Der Auftragnehmer haftet allein für  die Beachtung aller in Betracht kommenden allgemeinen und besonderen
polizeilichen Vorschriften, der Bauordnungs- und Verhütungsvorschriften und Gerüstordnung DIN 4420. Für
die Güte und einwandfreie Beschaffenheit der zur Verwendung kommenden Baustoffe und Teile haftet dem
AG gegenüber allein der AN, nicht etwa die Herstellerfirma oder Lieferfirma. Außerdem haftet der

AN für alle durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen und seine Geräte unmittelbar oder mittelbar
verursachten Schäden innerhalb und außerhalb des Baugrundstückes bis zur endgültigen Fertigstellung und
Abnahme seiner Arbeiten. Die Bauleitung ist berechtigt, diese Schäden nach vorheriger Fristsetzung auf Kosten
des AN beseitigen zu lassen. Die Tätigkeit der Beauftragten oder Bediensteten des AG  dient
ausschließlich der Überwachung der Vertragserfüllung. Durch diese überwachende Tätigkeit wird die
Verantwortlichkeit des AN, seines Bau- und Montageleiters in keiner Weise eingeschränkt.

5.Sozialversicherungs- .und Steuerverpflichtungen
Mit Angebotsabgabe erklärt der AN, dass er Mitglied einer Berufsgenossenschaft ist und daß er mit seinen
Zahlungsverpflichtungen an die Allgemeine Ortskrankenkasse bzw. an die Innungskrankenkasse, die
Berufsgenossenschaft und das zuständige Finanzamt auf dem laufenden ist. Auf Verlangen müssen 
entsprechende Bescheinigungen vorgelegt werden.

6.Ausführungsfristen
Der Unternehmer bestätigt mit Abgabe des Angebotes, daß ihm genügend Arbeitskräfte für die zügige
Bauausführung zur Verfügung stehen. Die für die Durchführung der Arbeiten lt. LV benötigten Arbeitstage
sind dem AG bei Angebotsangabe bekanntzugeben. Die endgültige Festlegung der Ausführungsfristen erfolgt 
im  Bauvertrag oder Auftragsschreiben. Zur Einhaltung der Fristen notwendige Mehraufwendungen werden nicht
vergütetet. Ergeben sich aus Terminüberschreitungen oder mangelhafter Aufführung der
vertraglichen Leistungen Nachteile für die Bauherrschaft, so kann diese die auszuführerenden
Arbeiten ganz oder teilweise an andere Firmen übertragen, ohne daß der Auftragnehmer Ersatzansprüche
geltend machen kann. Die Bauherrschaft dagegen ist berechtigt, den AN für die entstehenden 
Mehraufwendungen durch die Übertragung an Dritte und damit verbundene weitere Nachteile haftbar zu 
machen.

7.Vertragsänderungen
Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen über Leistungen, Vergütungen
und Abrechnungsmöglichkeiten, die dem Vertrag und seinen Anlagen widersprechen, werden nicht anerkannt.

8.Rechnung und Aufmaß
Rechnungen, Leistungsaufstellungen und Anträge auf Abschlagszahlungen sind in übersichtlicher und
prüfbarer Form in zweifacher Ausfertigung, Anlagen (wie Abrechnungspläne, Bestandspläne, Aufmaß, 
Regieschein etc.) zweifach der Bauleitung einzureichen und auf die Bauherrschaft zu beziehen. Für
Rücklaufexemplare ist ein Freiumschlag beizulegen. Wenn techn. möglich, werden die Arbeiten nach den
Bauzeichnungen abgerechnet, in die alle fehlenden für die Abrechnung nötigen Masse vom AN einzutragen 
sind.
Wenn erforderlich, sind der Rechnung genaue Abrechnungszeichnungen beizufügen. Wenn nicht anders
vereinbart, ist das Aufmaß vom AN im Beisein der Bauleitung vorzunehmen. Der AN hat dafür Sorge zu
tragen, daß Aufmaße rechtzeitig durchgeführt werden. Nicht nachprüfbare Leistungen werden vom AG 
festgelegt.

9.Stundenlohn
Stundenlohnarbeiten dürfen nur ausgeführt werden, wenn sie vom Bauherrn angeordnet sind. Vergütet wird nur 
der Stundenverrechnungssatz. Wegegeld, Auslösungen, Überstundenzuschläge usw. werden nicht bezahlt. Die
Bauleitung behält sich vor, zu bestimmen, mit  welchem Arbeitskräften diese Arbeiten ausgeführt
werden sollen. Zur Ausführung einfacher Arbeiten dürfen Facharbeiter  nicht eingesetzt und in Rechnung
gestellt werden. Die Rapporte sind sofort nach Beendigung der jeweiligen Arbeit dem Bauherrn zur
Anerkennung vorzulegen. Auf dem Stundenzettel müssen die Baustelle, die Art der ausgeführten Arbeiten, die
verwendeten Baustoffe, die Arbeitszeit getrennt nach Fach-, Helfer-, Hilfsarbeiter und Lehrlingen usw. mit
Angabe der Namen und dem Ausbildungsalter bei Lehrlingen genau angegeben sein.
Baustofflieferungen sind durch Lieferscheine zu belegen. Vergütungen für Hilfswerkzeuge wie Kompressor, 
Bohrhammer usw., erfolgen nicht.

10.Anspruch auf Regiearbeit erfolgt nicht.

11.Gerichtsstand
Gerichtstand und Erfüllungsort ist Wohn- und Geschäftssitz des Auftraggebers.

12.Baustelleneinrichtung
Der Unternehmer ist verantwortlich für die Entfernung aller durch seine Arbeiten anfallenden Materialreste.
Die Materialreste gehen in das Eigentum des AN über. Dies gilt auch für Abbruch- bzw. Erdarbeiten, soweit in
der jeweiligen Position der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben.

13.Auftragserteilung
Bei Auftragserteilung nach Leistungsverzeichnis gehen diese vorgenannten Vertragsbedingungen auch ohne
ausdrückliche Erwähnung als Vertragsbestandteil in den Auftrag mit ein und werden Teil desselben.

Besondere Vorbemerkungen 
Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Entwässerungsleitungen, 
Kanälen u. ä. beim Eigentümer derselben zu informieren. Eine Einweisung durch den AG erfolgt nicht.

Die Wahl technologischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders beschrieben, dem Auftragnehmer überlassen. 
Dabei sind die Arbeiten so auszuführen, dass Beeinträchtigungen und Belästigungen durch Lärm und
Staub auf das unvermeidbare Maß reduziert werden.
Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter
in Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen
und sind mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.
Bei allen Arbeiten sind die entsprechenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften und Baubehörden
einzuhalten.

Der AN stellt den Bauwasseranschluß, das Baustellen-TC sowie den Bauzaun bis zum Abschluß aller Leistungen 
zur Fertigstellung des Bauvorhabens.

Nach Abschluß der Arbeiten sind die Baustelleneinrichtungsflächen in den Zustand vor Beginn
der Arbeiten zu versetzen soweit nichts anderes durch den AG festgelegt wird.

Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder Verschmutzung an angrenzenden Gebäuden, Bauteilen und 
Bäumen sind durch den AN rechtzeitig und eigenverantwortlich vor Aufnahme der Arbeiten vorzunehmen. 
Hierzu gehören auch die entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen.

Die Verkehrssicherung und die laufende Reinigung der durch Baufahrzeuge verschmutzten Straßen und Wege
obliegen dem AN für die Gesamtdauer seiner Arbeiten.
Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen
Gegebenheiten.

Anfallende Altmaterialien und Bauschutt sind in Containern zu sammeln und nach Füllung derselben
abzutransportieren und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Während der Arbeiten muß ständig eine kompetente und deutschsprechende Fachkraft als Vorarbeiter zugegen
sein.
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber durchführt, einen 
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

Die zu erbringenden Leistungen müssen den gültigen Regeln und Vorschriften entsprechen. Es gelten
grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Regeln und Vorschriften, sofern diese keinen eigenen
späteren Gültigkeitsvermerk tragen.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile
entsprechend den betreffenden Vorschriften und Richtlinien der Hersteller zu erbringen. Auf Verlangen

des AG sind Muster vorzulegen. Beim Einsatz alternativ angebotener Materialien ist die
Gleichwertigkeit zu den ausgeschriebenen Produkten durch den Anbieter nachzuweisen. Über die
Gleichwertigkeit entscheidet allein der AG.

Die Abgabe von Neben- und Alternativangeboten ist ausdrücklich nicht zulässig.

Die vom AN verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des AG oder seines Architekten/
Planers tragen. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den AN nicht von
seiner eigenen Prüf- und Hinweispflicht.

In die Preise sind einzurechnen:
- witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des Angebots während der Ausführungszeit 

normalerweise gerechnet werden muß
- Verbrauch von Energie und Gasen
- Staubschutz für Füllen und Transport von Containern u. dgl.
- Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte Unterbrechung der eigenen Arbeiten
- Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches
- Brandschutztechnische Maßnahmen beim Brennschneiden u.ä.
- Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften 

ergeben.

Die Kosten für das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgeführte Leistungen incl. aller erforderlichen Geräte, Hebezeuge, Anschlüsse
usw., die zur termin- und fachgerechten Realisierung erforderlich sind, werden nicht gesondert vergütet und
sind in den kalkulierten Leistungen mit zu erfassen, soweit in der Leistungsbeschreibung nicht anderes
bestimmt wird bzw. durch den AG bereitgestellt wird.
Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.
Das gleiche gilt für anfallende Silostellgebühren durch die Hersteller/Lieferanten.

Zahlungsfristen beginnen mit Eingang der prüfbaren Rechnung beim mit der Prüfung beauftragten
Architektur-/Planungsbüro.
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Besondere Vorbemerkungen 
Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Entwässerungsleitungen, 
Kanälen u. ä. beim Eigentümer derselben zu informieren. Eine Einweisung durch den AG erfolgt nicht.

Die Wahl technologischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders beschrieben, dem Auftragnehmer überlassen. 
Dabei sind die Arbeiten so auszuführen, dass Beeinträchtigungen und Belästigungen durch Lärm und
Staub auf das unvermeidbare Maß reduziert werden.
Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter
in Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen
und sind mit den angebotenen Preisen abgegolten sind.
Bei allen Arbeiten sind die entsprechenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften und Baubehörden
einzuhalten.

Der AN stellt den Bauwasseranschluß, das Baustellen-TC sowie den Bauzaun bis zum Abschluß aller Leistungen 
zur Fertigstellung des Bauvorhabens.

Nach Abschluß der Arbeiten sind die Baustelleneinrichtungsflächen in den Zustand vor Beginn
der Arbeiten zu versetzen soweit nichts anderes durch den AG festgelegt wird.

Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung oder Verschmutzung an angrenzenden Gebäuden, Bauteilen und 
Bäumen sind durch den AN rechtzeitig und eigenverantwortlich vor Aufnahme der Arbeiten vorzunehmen. 
Hierzu gehören auch die entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen.

Die Verkehrssicherung und die laufende Reinigung der durch Baufahrzeuge verschmutzten Straßen und Wege
obliegen dem AN für die Gesamtdauer seiner Arbeiten.
Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehört dazu auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen
Gegebenheiten.

Anfallende Altmaterialien und Bauschutt sind in Containern zu sammeln und nach Füllung derselben
abzutransportieren und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Während der Arbeiten muß ständig eine kompetente und deutschsprechende Fachkraft als Vorarbeiter zugegen
sein.
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber durchführt, einen 
bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

Die zu erbringenden Leistungen müssen den gültigen Regeln und Vorschriften entsprechen. Es gelten
grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Regeln und Vorschriften, sofern diese keinen eigenen
späteren Gültigkeitsvermerk tragen.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile
entsprechend den betreffenden Vorschriften und Richtlinien der Hersteller zu erbringen. Auf Verlangen

des AG sind Muster vorzulegen. Beim Einsatz alternativ angebotener Materialien ist die
Gleichwertigkeit zu den ausgeschriebenen Produkten durch den Anbieter nachzuweisen. Über die
Gleichwertigkeit entscheidet allein der AG.

Die Abgabe von Neben- und Alternativangeboten ist ausdrücklich nicht zulässig.

Die vom AN verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des AG oder seines Architekten/
Planers tragen. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den AN nicht von
seiner eigenen Prüf- und Hinweispflicht.

In die Preise sind einzurechnen:
- witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des Angebots während der Ausführungszeit 

normalerweise gerechnet werden muß
- Verbrauch von Energie und Gasen
- Staubschutz für Füllen und Transport von Containern u. dgl.
- Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch bedingte Unterbrechung der eigenen Arbeiten
- Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches
- Brandschutztechnische Maßnahmen beim Brennschneiden u.ä.
- Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften 

ergeben.

Die Kosten für das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der
Leistungsbeschreibung aufgeführte Leistungen incl. aller erforderlichen Geräte, Hebezeuge, Anschlüsse
usw., die zur termin- und fachgerechten Realisierung erforderlich sind, werden nicht gesondert vergütet und
sind in den kalkulierten Leistungen mit zu erfassen, soweit in der Leistungsbeschreibung nicht anderes
bestimmt wird bzw. durch den AG bereitgestellt wird.
Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet.
Das gleiche gilt für anfallende Silostellgebühren durch die Hersteller/Lieferanten.

Zahlungsfristen beginnen mit Eingang der prüfbaren Rechnung beim mit der Prüfung beauftragten
Architektur-/Planungsbüro.

Ergänzung der Angebotsanforderung
Für die Ausarbeitung der mit dem Angebot vorzulegenden Unterlagen erhält der Bieter keine Entschädigung.

Die Verdingungsunterlagen werden automatisch sortiert.
Der Bieter hat die Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu prüfen und fehlende Blätter
bei der ausschreibenden Stelle nachzufordern.
Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind im Hinblick auf ein vollständiges Angebot 
auszufüllen.

Dem Leistungsverzeichnis zugrunde liegende Planungsunterlagen müssen vor Angebotsabgabe eingesehen
werden. Eine Übergabe erfolgt erst nach Auftragserteilung.

Es ist mit Nachweis zu bestätigen, dass immer ein deutschsprechender weisungsberechtigter Mitarbeiter
des AN auf der Baustelle anwesend ist.
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01 Bauendreinigung Gymnasium Zschopau Haus 2

01.1 Baugrobreinigung Haus 2, innen, 5 Geschosse

01.1.10 Baugrobreinigung innerhalb des Gebäudes Besenrein reinigen
Besenrein reinigen nach Baufertigstellung im Gebäude,
leichte Verschmutzung durch Bauschutt/Verpackungen/Abfall, Besenrein 
reinigen, 5 Geschosse, 
alle Böden in Räumen und Fluren, Treppenpodeste und -stufen, anfallende 
Stoffe in Behälter/LKW des AN sammeln, fachgerecht entsorgen, 
die aufgenommenen Materialien gehen in den Besitz des Auftragnehmers 
über, 
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 
sämtliche Nebenkosten sind einzurechnen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5.150,000 m2

01.1 Baugrobreinigung Haus 2, innen, 5 Geschosse

01.2 Baufeinreinigung Haus 2, innen, 5 Geschosse

01.2.10 Baufeinreinigung innen 5 Geschosse
Baufeinreinigung, in den inneren Nutzungsbereichen, 
alle Böden in Räumen und Flure, 5 Geschosse, 
Hartbelagböden (Linoleum, Fliesen und sonstige Hartbelagböden) einschl. Sockelbereiche zweistufig nass 
wischen. 
Wandbeläge mit Fliesen feucht reinigen, 
Flächenreinigung des Einrichtungsmobiliars (inkl. Möbel, Fensterbänke und Kabelkanäle horizontal/vertikal) 
Ablagen und Balken feucht reinigen, 
Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen an Türen, Glastüren und Schränken sowie an Rahmen, Griffen, 
Lichtschaltern und Beschlägen entfernen, Spinnweben entfernen,
Wasch- bzw. Ausgussbecken inkl. Spiegel, Ablage, Spender von Hygieneartikeln, 
Armaturen und Fliesenschild vollflächig nass reinigen,
anfallende Stoffe fachgerecht entsorgen, die aufgenommenen Materialien gehen in den Besitz des
Auftragnehmers über, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 
sämtliche Nebenkosten sind einzurechnen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5.150,000 m2

01.2.20 Reinigen Treppen/ Treppenpodeste Feuchtwischen
Reinigen von Treppen/ Treppenpodesten im Innenbereich, Belag aus keramischen und
Naturstein Platten/Beschichtung, einschl. Wangen und
Sockelleisten, reinigen durch Feuchtwischen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

230,000 m2
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01.2.30 Reinigen der Treppen/ Treppenpodeste mit Grundreinigerzusatz
Reinigen von Treppen und Podesten im Innenbereich, Belag aus keramischen und
Naturstein Platten/Beschichtung, einschl. Wangen und
Sockelleisten, reinigen mit Grundreinigerzusatz.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

230,000 m2

01.2.40 Versiegeln der Treppen/ Treppenpodeste mit Natursteinimprägnierung
Versiegeln von Treppen und Podesten im Innenbereich, Belag aus keramischen und 
Naturstein Platten/Beschichtung, einschl. Wangen und
Sockelleisten, versiegeln der gereinigten Flächen mit Natursteinimprägnierung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

230,000 m2

01.2.50 Reinigen Geländer Handläufe Feuchtwischen
Reinigen von Geländern und Handläufen im Innenbereich,
Geländer aus Stahl/Holz beschichtet, Handlauf aus Stahl/Holz beschichtet, 
reinigen durch Feuchtwischen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

215,000 m

01.2.60 Reinigen Innentüren H bis 2,50 m
Reinigen von Innentüren, einflügelig, aus Holz/Aluminium/Stahl, beschichtet, 
teilweise mit Glasfüllungen, inkl. Rahmenreinigung mit Falzen und aufgesetzten Spiegeln (3 Stück je Seite)
Arbeitshöhe bis 2,50 m
ca. 130 Innentüren
zur Abrechnung: der EP je m² gilt für Flächen beidseitig!

Reinigungsverfahren

'....................................................'
vom Bieter einzutragen .

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

350,000 m2

01.2.70 Reinigen Innentüren/ Glastrennwände H bis 3,50 m Vollglas
Reinigen von Innentüren/ Glastrennwände, ein- und zweiflügelig, aus Glas, 
inkl. Rahmenreinigung mit Falzen,
Arbeitshöhe bis 3,50 m,
ca.  24 Innentüren/ Glastrennwände, 
zur Abrechnung: der EP je m² gilt für Flächen beidseitig!

Reinigungsverfahren

'....................................................'
vom Bieter einzutragen .

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

160,000 m2

01.2.80 Reinigen Außentüren Holz H bis 2,50 m
Reinigen von Außentüren, ein- und zweiflügelig, aus Holz, 

teilweise mit Glasfüllungen, inkl. Rahmenreinigung mit Falzen,
und aufgesetzten Spiegeln
Arbeitshöhe bis 2,50 m,
ca. 5 Außentüren
zur Abrechnung: der EP je m² gilt für Flächen beidseitig!

Reinigungsverfahren

'....................................................'
vom Bieter einzutragen .

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

28,000 m2
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Projekt: 17028 - Gymnasium Zschopau, Haus 2
Ausschreibung: 17028-34.1 - Los 34.1 - Feinreinigung

01.2.80 Reinigen Außentüren Holz H bis 2,50 m
Reinigen von Außentüren, ein- und zweiflügelig, aus Holz, 

teilweise mit Glasfüllungen, inkl. Rahmenreinigung mit Falzen,
und aufgesetzten Spiegeln
Arbeitshöhe bis 2,50 m,
ca. 5 Außentüren
zur Abrechnung: der EP je m² gilt für Flächen beidseitig!

Reinigungsverfahren

'....................................................'
vom Bieter einzutragen .

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

28,000 m2

01.2.90 Reinigen WC-Trennwände/-türen aus Glas H bis 2,10 m
Reinigen der WC-Trennwände mit Türen, Ständerwände, aus Glas
oder aus beschichteten Holzwerkstoffplatten Höhe ca. 2,10 m
zur Abrechnung: der EP je m² gilt für Flächen beidseitig!

Reinigungsverfahren

'....................................................'
vom Bieter einzutragen .

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

123,000 m2

01.2.100 Reinigen von Schränken innen und außen
Reinigen von Schränken und Regalen innen und außen im Naßwischverfahren. Abrechnung nach m² der  Fläche 
der Fronten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

325,000 m²

01.2.110 Reinigen von  Tischen  jeglicher Größe 
Reinigen von Tischen im Naßwischverfahren. Abrechnung nach Stück

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

300,000 St

01.2.120 Reinigen von  Stühlen aus Metallrohr und Kunststoff jeglicher Größe 
Reinigen von Stühlen im Naßwischverfahren. Abrechnung nach Stück

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.000,000 St

01.2 Baufeinreinigung Haus 2, innen, 5 Geschosse

01.3 Bauendreinigung Haus 2, innen, 5 Geschosse, verglaste Flächen
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Projekt: 17028 - Gymnasium Zschopau, Haus 2
Ausschreibung: 17028-34.1 - Los 34.1 - Feinreinigung

01.3.10 Reinigen Innenleuchten
Reinigen von Leuchten, als Anbau- und Einbauleuchten an Decken/ Wände,
Gehäuse aus Kunststoff.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

725,000 St

01.3.20 Reinigen Fenster in Fassade Glasflächen Rahmen H bis 2,50m
Reinigen der Fenster in der Fassade mit Glasflächen-
und Rahmenreinigung mit Falzen, witterungs- und
raumseitig, Einfachfenster, Drehflügel, Rahmen und
Flügelrahmen aus Holz oder Kunststoff, Arbeitshöhe bis 3,50 m,
Einschließlich der inneren und äußeren Fenstrerbänke
Anzahl: ca. 264 Stück Fenster, zur Abrechnung: der
EP je m² gilt für Flächen beidseitig innen und außen!

Reinigungsverfahren

'....................................................'
vom Bieter einzutragen .

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

660,000 m2

01.3.30 Reinigen  der Glasfassade  Höhe  bis 10,0 m 
Reinigen der Glasfassade mit Glasflächen-
und Rahmenreinigung mit Falzen, witterungs- und
raumseitig, Einfachfenster, Drehflügel, Rahmen und
Flügelrahmen aus Leichtmetall Arbeitshöhe bis 10,0 m,
Einschließlich der inneren und äußeren Fenstrerbänke
teilweise nur  außen zu reinigen , bei tranzparenten Flächen 
innen und außen reinigen
Für die Fassadenreinigung ist ein geeignetes Hubgerät mit 
einzukalkulieren

Reinigungsverfahren

'....................................................'
vom Bieter einzutragen .

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

145,000 m2

01.3.40 Reinigen Türen mit gerahmten Glas  Rahmenhöhe bis 3,50m
Reinigen der glasgerahmten Türen in der Fassade und zu den Übergängen 
mit Glasflächen-
und Rahmenreinigung mit Falzen, witterungs- und
raumseitig, , Drehflügel, Rahmen und
Flügelrahmen aus Metall oder Kunststoff, Arbeitshöhe bis 3,50 m,
Einschließlich der inneren und äußeren Anschlüsse
Anzahl: ca. 20 Stück Fenster, zur Abrechnung: der
EP je m² gilt für Flächen beidseitig innen und außen!

Reinigungsverfahren

'....................................................'
vom Bieter einzutragen .

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

125,000 m2
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Projekt: 17028 - Gymnasium Zschopau, Haus 2
Ausschreibung: 17028-34.1 - Los 34.1 - Feinreinigung

01.3.40 Reinigen Türen mit gerahmten Glas  Rahmenhöhe bis 3,50m
Reinigen der glasgerahmten Türen in der Fassade und zu den Übergängen 
mit Glasflächen-
und Rahmenreinigung mit Falzen, witterungs- und
raumseitig, , Drehflügel, Rahmen und
Flügelrahmen aus Metall oder Kunststoff, Arbeitshöhe bis 3,50 m,
Einschließlich der inneren und äußeren Anschlüsse
Anzahl: ca. 20 Stück Fenster, zur Abrechnung: der
EP je m² gilt für Flächen beidseitig innen und außen!

Reinigungsverfahren

'....................................................'
vom Bieter einzutragen .

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

125,000 m2

01.3.50 Reinigen Verglasung Übergang Haus 2, Ebene 4 bis 3,50 m Vollglas
Reinigen Verglasung Übergang Haus 2 zum Haus 3 und zum Haus 1
aus Glas, inkl. Rahmenreinigung
Arbeitshöhe bis 3,50 m,
zur Abrechnung: der EP je m² gilt für Flächen beidseitig!

Reinigungsverfahren

'....................................................'
vom Bieter einzutragen .

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

120,000 m2

01.3 Bauendreinigung Haus 2, innen, 5 Geschosse, verglaste Flächen

01.4 Regiearbeiten

Meister und Vorarbeiter

Meister und Vorarbeiter werden mit den Stundensätzen
für Facharbeiter vergütet.
Mit den Stundensätzen sind alle Nebenkosten wie
Auslöse, Zulagen, Fahrgeld usw. abgegolten.
Mit der Ausführung von Stundenlohnarbeiten ist erst
nach schriftlicher Anordnung des AG zu beginnen.
Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen
wird bei der Anordnung festgelegt.
Der Nachweis der erbrachten Leistungen hat zeitnah zu
erfolgen.

01.4.10 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
In Anlehnung an STLB-Bau 04-2019 091
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

50,000 h
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Projekt: 17028 - Gymnasium Zschopau, Haus 2
Ausschreibung: 17028-34.1 - Los 34.1 - Feinreinigung

01.4.20 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

In Anlehnung an STLB-Bau 04-2019 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

50,000 h

01.4 Regiearbeiten

01 Bauendreinigung Gymnasium Zschopau Haus 2
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Projekt: 17028 - Gymnasium Zschopau, Haus 2
Ausschreibung: 17028-34.1 - Los 34.1 - Feinreinigung

Zusammenstellung

01.1 Baugrobreinigung Haus 2, innen, 5 Geschosse

01.2 Baufeinreinigung Haus 2, innen, 5 Geschosse

01.3 Bauendreinigung Haus 2, innen, 5 Geschosse, verglaste Flächen

01.4 Regiearbeiten

01 Bauendreinigung Gymnasium Zschopau Haus 2

Summe

% Nachlass

Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

Gesamtsumme brutto
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